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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Dr. Barbara Höll,
 Ulla Lötzer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 16/14025 –

 Mitarbeit von Privaten an Gesetzentwürfen und Arbeitsfähigkeit
 der Bundesministerien

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 In  jüngster  Zeit  war  die  Arbeitsweise  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft
 und Technologie (BMWi) mehrfach Thema in den Medien:

 Zum  einen  wurde  bekannt,  dass  der  Bundesminister  für  Wirtschaft  und  Techno-
 logie  Dr.  Karl-Theodor  Freiherr  zu  Guttenberg  den  Entwurf  eines  Gesetzes  zur
 Änderung  des  Kreditwesengesetzes  von  der  Großkanzlei  Linklaters  ausformu-
 lieren  ließ.  Der  Bundesminister  für  Wirtschaft  und  Technologie  Dr.  Karl-
 Theodor  Freiherr  zu  Guttenberg  verteidigte  die  Erstellung  von  Gesetzentwürfen
 durch  Private  u.  a.  damit,  dass  in  diesem  Fall  das  Fachwissen  im  BMWi  gefehlt
 habe  (hib,  27.  August  2009).  Zudem  wiesen  verschiedene  Politiker  darauf  hin,
 dass  die  Beauftragung  von  Externen  gängige  Praxis  sei.  Tatsächlich  beauftrag-
 ten  in  der  laufenden  Wahlperiode  verschiedene  Bundesministerien  immer  wie-
 der  externe  Kanzleien  und  Beratungsunternehmen  (vgl.  z.  B.  Fragen  32  und  33
 auf S.  17 der Bundestagsdrucksache 16/12182).

 Der  Vorsitzende  des  Deutschen  Beamtenbundes  kritisierte  in  diesem  Zusam-
 menhang,  dass  in  den  Bundesministerien  jährlich  rund  1,5  Prozent  Personal
 abgebaut  werde  und  es  u.  a.  an  Volkswirten  und  Wirtschaftsjuristen  fehle
 (www.sueddeutsche.de/wirtschaft/646/484086/text/).

 Die  Medien  berichteten  außerdem  über  ein  ausführliches,  mit  einleitender  Zu-
 sammenfassung,  sowie  Inhalts-  und  Abbildungsverzeichnis  versehenes  Papier
 des  BMWi  mit  dem  Titel  „Industriepolitisches  Gesamtkonzept,  Für  eine  Nach-
 haltige  Industriepolitik  in  Deutschland“,  das  ungewollt  an  die  Öffentlichkeit
 geriet.  Laut  BMWi  (Ausschussdrucksache  16(9)1647)  hatte  der  Bundesminister
 für  Wirtschaft  und  Technologie  Dr.  Karl-Theodor  Freiherr  zu  Guttenberg  im
 März  2009  ein  solches  Papier  in  Auftrag  gegeben.  Die  Industrieabteilung  des
 BMWi  erstellte  eine  erste  Grobgliederung  und  forderte  dann  im  April  von  ins-
 gesamt  55  BMWi-Referaten  „Vorschläge  und  erste  Textbeiträge“  an.  Am  3.  Juli
 2009  wurde  das  Papier  dem  Bundesminister  für  Wirtschaft  und  Technologie
 Dr.  Karl-Theodor  Freiherr  zu  Guttenberg  vorgestellt,  der  es  unmittelbar  nach
 Vorlage insgesamt verwarf.
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1.  Wie  viele  Gesetz-  und  Verordnungsentwürfe  der  Bundesregierung  oder  an-
 derer  Bundesbehörden  sind  seit  1970  unter  Mithilfe  von  externen  Unterneh-
 men  (z.  B.  Großkanzleien,  Unternehmensberater  etc.)  erarbeitet  worden
 (bitte alle verfügbaren Daten angeben und nach Jahren gliedern)?

 2.  Zur  Mitarbeit  an  wie  vielen  Gesetz-  und  Verordnungsentwürfen  haben  spe-
 ziell  das  BMWi  bzw.  die  entsprechenden  Vorgängerministerien  seit  1970
 Aufträge  an  externe  Unternehmen  (z.  B.  Großkanzleien,  Unternehmensbera-
 ter  etc.)  vergeben  (bitte  alle  verfügbaren  Daten  angeben  und  nach  Jahren
 gliedern)?

 Die  Anzahl  der  verkündeten  Gesetze  und  Verordnungen,  an  denen  Externe  mit-
 gewirkt haben, ergibt sich nach Ressort aufgeschlüsselt aus der Anlage 1.

 Die  Bundesregierung  versteht  die  Frage  dahingehend,  dass  verkündete  Gesetze
 und  Verordnungen  gemeint  sind.  Im  Hinblick  auf  Gesetzes-  und  Verordnungsent-
 würfe  bzw.  diesbezügliche  Planungen  hätte  nur  eine  vollständige  manuelle  Sich-
 tung  des  gesamten  Aktenbestandes  Aussagen  darüber  ermöglicht,  in  welchen  Fäl-
 len  es  zu  einer  Mitwirkung  Externer  gekommen  ist.  Dies  war  auch  im  Interesse
 einer  zügigen  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Kleine  Anfrage  nicht  möglich.

 Die  Erhebungen  wurden  in  zeitlicher  Hinsicht  rückwirkend  bis  zum  Jahr  1990  be-
 grenzt.  Es  ist  nicht  davon  auszugehen,  dass  vor  1990  Externe  in  nennenswertem
 Umfang  an  der  Erarbeitung  von  Gesetzen  und  Verordnungen  mitgewirkt  haben,
 da  selbst  im  Zeitraum  von  1990  bis  1999  nur  einmal  eine  externe  Beratung  statt-
 fand,  wie  die  Anlage  2  belegt.  Erst  ab  dem  Jahr  1999  wurden  Externe  beauftragt.

 3.  Wie  viel  Honorar  oder  andere  Entgelte  wurde  für  die  Mithilfe  von  Externen
 seit  1970  jährlich  bezahlt  (bitte  alle  verfügbaren  Daten  angeben  und  nach
 Jahren,  sowie  nach  Zahlungen  der  Bundesregierung  insgesamt  einerseits  und
 Zahlungen  des  BMWi  und  seiner  Vorgänger  im  Speziellen  andererseits  glie-
 dern)?

 Die  gezahlten  Honorare  ergeben  sich  aus  der  beigefügten  Anlage  2.  Die  Anga-
 ben erfolgen durchgehend in Euro.

 Die  Angaben  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  (BMF)  und  des  Bundesmi-
 nisteriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  sind  als  VS-Vertraulich  eingestuft.
 Sie  werden  gesondert  in  der  Anlage  4a  zur  Einsichtnahme  der  Geheimschutz-
 stelle des Deutschen Bundestages übersandt (siehe auch Antwort zu Frage 5).*

 4.  Gibt  es  in  der  Amtszeit  der  Großen  Koalition  Großkanzleien,  Unterneh-
 mensberater etc., die mehr als einmal zur Mithilfe beauftragt wurden?

 Wenn  ja,  welche  waren  dies,  und  welche  Aufgaben  haben  sie  jeweils  über-
 nommen?

 Ja, die Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 3.

 5.  Welches  sind  die  in  der  Amtzeit  der  Großen  Koalition  20  größten  Auftrag-
 nehmer,  gemessen  am  bezahlten  Honorar  bzw.  Entgelt  (bitte  Firmen  mit
 Namen, Aufgabe und Geldbetrag nennen)?

 Die Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 4.

 Die Angaben des BMF und des BMWi sind als VS-Vertraulich eingestuft.

 *  Die  Antwort  ist  in  der  Geheimschutzstelle  des  Deutschen  Bundestages  hinterlegt  und  kann  dort  nach

 Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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Sie  werden  gesondert  in  einer  Anlage  4a,  4b  und  4c  zur  Einsichtnahme  der  Ge-
 heimschutzstelle  des  Deutschen  Bundestages  übersandt.*  Die  Anlage  4c  enthält  zu
 einem  Auftragnehmer  auch  die  Angaben  des  Bundesministeriums  des  Innern,  um
 Rückschlüsse  auf  die  vertraulich  eingestuften  Angaben  des  BMF  zu  vermeiden.

 Die Einstufungen der Anlagen 4a bis 4c werden folgendermaßen begründet:

 Die  für  einen  Auftragnehmer  anfallenden  und  abzurechnenden  Vertragsentgelte
 zählen  zu  dessen  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnissen  i.  S.  d.  §  203  Absatz  2
 Nummer  1  des  Strafgesetzbuchs  (StGB).  Die  betreffenden  Informationen  sind
 nur  einem  sehr  beschränkten  Personenkreis  bekannt  und  werden  auch  nach  dem
 Willen  der  innerhalb  eines  Unternehmens  Informierten  nicht  publiziert.  Denn
 diese  Vertragsentgelte  dokumentieren  den  Umfang  der  mit  bestimmten  Vertrags-
 partnern  in  bestimmten  Geschäftsfeldern  in  einem  erkennbaren  Zeitraum  erziel-
 ten  Umsätze  und  beruhen  im  Gesamtergebnis  wie  im  Detail  auf  den  ebenfalls
 vertraulichen  einzelvertraglichen  Vereinbarungen.  Für  diejenigen,  die  über
 Kenntnisse  der  Branchenüblichkeiten  verfügen,  lassen  sie  ferner  Rückschlüsse
 auf  den  Umfang  der  abgerechneten  Leistungen  zu.  Der  Gesetzgeber  selbst  hat
 die  unbefugte  Offenbarung  eines  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisses  mit
 §  203 Absatz 2 Nummer 1 StGB für Amtsträger unter Strafe gestellt.

 Die  Wahrung  von  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnissen  unterliegt  dem  Schutz
 des  Artikels  12  Absatz  1  des  Grundgesetzes,  den  die  Bundesregierung  auch  bei
 der  Beantwortung  parlamentarischer  Fragen  zu  beachten  hat.  Die  uneinge-
 schränkte  Beantwortung  der  Anfrage  auch  hinsichtlich  der  geschützten  Be-
 triebs-  und  Geschäftsgeheimnisse  würde  den  Grundrechtsschutz  der  Betroffe-
 nen  vollständig  aushöhlen.  Denn  der  Allgemeinheit  wäre  das  Betriebs-  und
 Geschäftsgeheimnis  zugänglich,  es  hätte  seine  Eigenschaft  als  Geheimnis  verlo-
 ren.

 Eine  Weitergabe  der  Informationen  darf  daher  nur  dann  erfolgen,  wenn  das
 Geheimhaltungsinteresse  der  privaten  Auftragnehmer  wirksam  geschützt  ist.  Da
 den  Beratern  durch  das  Bekanntwerden  ein  Nachteil  entstehen  könnte  und  die
 Auftragnehmer  auf  die  Wahrung  der  Vertraulichkeit  vertrauen  können  müssen,
 sind  die  Anlagen  als  VS-Vertraulich  eingestuft  worden.  Die  konkrete  Einstufung
 erfolgte  im  Hinblick  auf  die  durch  die  Bundesrepublik  Deutschland  zu  schützen-
 den Grundrechte der Auftragnehmer.

 6.  Befinden  sich  unter  diesen  Firmen  bzw.  Firmeneignern  auch  solche,  die  seit
 2005 anzeigepflichtige Parteispenden getätigt haben?

 Wenn  ja,  welche  sind  dies,  und  an  welche  Parteien  wurden  welche  Summen
 gespendet?

 Spenden  an  Parteien  im  Gesamtwert  von  mehr  als  10  000  Euro  pro  Kalenderjahr
 sind  im  Rechenschaftsbericht  zu  verzeichnen,  der  beim  Präsidenten  des  Deut-
 schen  Bundestages  einzureichen  ist  und  von  ihm  als  Bundestagsdrucksache  ver-
 teilt  wird  (§  25  Absatz  3  Satz  1  i.  V.  m.  §  23  Absatz  1  Satz  3  des  Parteiengeset-
 zes  –  PartG).  Spenden  von  im  Einzelfall  mehr  als  50  000  Euro  sind  dem
 Präsidenten  des  Deutschen  Bundestages  unverzüglich  anzuzeigen  und  werden
 von  ihm  zeitnah  als  Bundestagsdrucksache  veröffentlicht  (§  25  Absatz  3  Satz  2
 und  3  PartG).  Sofern  in  der  Antwort  zu  Frage  5  genannte  Unternehmen  seit  2005
 entsprechende  Parteispenden  geleistet  haben,  ist  dies  dem  Deutschen  Bundestag
 bekannt.

 *  Die  Antworten  sind  in  der  Geheimschutzstelle  des  Deutschen  Bundestages  hinterlegt  und  können  dort

 nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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7.  Wie  viele  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  beschäftigten  die  Bundesminis-
 terien  und  das  Bundeskanzleramt  in  den  Jahren  seit  1970  bis  heute,  und
 welcher  Anteil  dieser  Beschäftigten  war  verbeamtet  (bitte  nach  Bundes-
 ministerien und Jahren aufgliedern)?

 Es wird auf die Anlage 5 verwiesen.

 8.  Wie  hat  sich  die  Zahl  der  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  den  Bundes-
 ministerien,  die  als  Volkswirte  oder  Wirtschaftsjuristen  arbeiten  bzw.  eine
 entsprechende  Ausbildung  haben,  seit  1970  entwickelt  (bitte  alle  verfügba-
 ren Daten angeben und nach Jahren und Bundesministerien gliedern)?

 Das  deutsche  Recht  kennt  die  Bezeichnung  „Wirtschaftsjurist“  nicht.  Es  gibt
 laut  Fachanwaltsordnung  auch  keinen  Fachanwalt  für  Wirtschaftsrecht.  Auf-
 grund  der  unscharfen  Begrifflichkeit  ist  die  gewünschte  Erhebung  nicht  mög-
 lich.

 Im  Hinblick  auf  das  Berufsbild  Volkswirte  ist  lediglich  feststellbar,  ob  die  Mit-
 arbeiterinnen  und  Mitarbeiter  eine  entsprechende  Ausbildung  erhalten  haben.
 Die  Personaldatensysteme  geben  dagegen  keine  Auskunft  darüber,  ob  die  Mit-
 arbeiterinnen  und  Mitarbeiter  entsprechend  dem  Berufsbild  Volkswirt  auch  in
 der Bundesverwaltung beschäftigt werden.

 Im  Übrigen  wird  hinsichtlich  der  ausgebildeten  Volkswirte  auf  die  Anlage  6  ver-
 wiesen.

 9.  Wie  hat  sich  die  Zahl  der  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  den  Bundes-
 ministerien,  die  im  Bereich  der  Öffentlichkeitsarbeit  und  der  Pressearbeit
 tätig  sind,  seit  1970  entwickelt  (bitte  alle  verfügbaren  Daten  angeben  und
 nach Jahren und Bundesministerien gliedern)?

 Gemeint  sind  in  Anlage  7  nur  die  Zahl  der  Dienstposten  und  Arbeitsplätze  der
 Presse-  und/oder  Öffentlichkeitsreferate  gemäß  Aufbauorganisation/Organisa-
 tionsplan.

 10.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung,  dass  im  BMWi  einerseits  zahlreiche
 Beamte  monatelang  an  der  Erstellung  und  Ausformulierung  eines  Papiers
 arbeiteten,  das  dann  sofort  komplett  verworfen  wurde,  andererseits  offen-
 bar  wichtige  Gesetze  wegen  fehlender  Kompetenz  im  BMWi  komplett  von
 Privaten verfasst werden?

 Die  Tatsache,  dass  im  BMWi  Beamte  an  einer  Stoffsammlung  für  ein  industrie-
 politisches  Konzept  gearbeitet  haben,  steht  in  keinem  Zusammenhang  mit  der
 Beauftragung  einer  externen  Kanzlei  mit  unterstützenden  Tätigkeiten  für  einen
 Gesetzentwurf.

 11.  Sollte  es  aus  Sicht  der  Bundesregierung  zu  Veränderungen  bei  der  Organi-
 sation  des  BMWi  oder  bei  der  dortigen  personellen  Zusammensetzung
 kommen,  damit  das  vorhandene  Personal  sinnvoller  und  effizienter  einge-
 setzt werden kann?

 Wenn  ja,  welche  Veränderungen  sind  geplant  oder  werden  empfohlen,  und
 wenn nein, wie begründet die Bundesregierung ihre Position?

 Nein.  Der  Personalbedarf  für  die  Aufgaben  des  BMWi  wird  fortlaufend  gemein-
 sam  mit  den  betreffenden  Abteilungen  ermittelt  und  festgelegt.  Hierbei  werden
 auch  aktuelle  Belastungsspitzen  durch  interne  temporäre  Personalverstärkungen
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entsprechend  berücksichtigt,  erforderlichenfalls  auch  kurzfristig.  Wenn  aller-
 dings  spezielle  Fachkenntnisse  und/oder  besondere  praktische  Erfahrungen  in
 einem  bestimmten  Aufgabenbereich  benötigt  werden,  die  nicht  zu  den  Dauer-
 aufgaben  gehören,  führt  eine  Personalverstärkung  nicht  zum  Ziel.  In  diesen  sel-
 tenen  Ausnahmefällen  ist  es  wirtschaftlicher,  punktuell  zusätzlich  externe  Fach-
 kenntnisse hinzuzuziehen, als hierfür dauerhaft Personal vorzuhalten.

 12.  Waren  am  o.  g.  Papier  zur  Industriepolitik  Mitarbeiter  beteiligt,  die  sich  in
 der  Regel  mit  Fragen  der  Presse-  oder  Öffentlichkeitsarbeit  befassen,  und
 wenn ja, aus welchem Grund?

 An  der  Zusammenstellung  der  an  die  Öffentlichkeit  gelangten  Stoffsammlung
 für  ein  industriepolitisches  Konzept  waren  keine  Mitarbeiter  beteiligt,  die  sich
 in  der  Regel  mit  Fragen  der  Presse-  oder  Öffentlichkeitsarbeit  befassen.  Die
 interne  Aufgabenverteilung  liegt  im  Übrigen  in  der  alleinigen  Kompetenz  des
 BMWi.
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